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Für die Planung und Ausführung bei Betonpflasterverlegung sind grundsätzlich die folgenden 
technischen Regeln für Pflasterbauweisen zu beachten: 
 
 

• ZTV E-StB   Erdarbeiten im Straßenbau 
• ZTV T-StB   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für  

Tragschichten im Straßenbau 
• ZTV P-StB   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen 
• TL Pflaster-STB 06  Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von 

Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen 
• TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßen- 

bau 
• RStO 01   Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrs- 

flächen 
• M FP 1  Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Platten- 

belägen 
• DIN EN 13285  Ungebundene Gemische – Anforderungen 
• DIN EN 18318  Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge,  

Einfassungen 
• DIN 483   Bordsteine aus Beton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufbau einer Pflasterkonstruktion 
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Untergrund / Unterbau 
 
Vor dem Einbringen einer 
Trag- bzw. Frostschutz-
schicht muss geprüft wer-
den, ob der Untergrund 
tragfähig ist. Wenn er lo-
cker ist oder aus aufge-
schüttetem Material be-
steht, muss der Boden 
entweder ausgetauscht 
oder – wenn möglich – 
intensiv verdichtet werden. 
Zum Erreichen der stra-
ßenbautechnischen Anfor-
derungen muss der Unterg-
rund / Unterbau den Anfor-
derungen der ZTV E-StB 
(Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Erdarbeiten 
im Straßenbau) entspre-
chen. 
 
 
Tragschicht 
 
Ausgehend von einem aus-
reichend tragfähigen Un-
tergrund muss die an-
schließend einzubauende 
Tragschicht eine Stärke 
von mindestens 25 cm ha-
ben. Hierzu eignet sich am 
besten frostsicheres, korn-
abgestuftes Mineralstoff-
gemisch aus gebrochenem 
Natursteinmaterial der Kör-
nung 0/32 bzw. 0/45. Die 
Tragschicht muss vollstän-
dig durch rütteln verdichtet 
werden, damit nachträgli-
che Setzungen unter Ver-
kehrsbelastungen ausge-
schlossen sind. Sie ist mit 
einem Mindestgefälle von 2 
bis 2,5% anzulegen, damit 
Regenwasser abfließen 
kann. Achtung: Das Gefälle 
führt bei Zufahrten und 
Terrassen stets vom Haus 
weg! Es gelten hier die 

Anforderungen der ZTV T-
StB. 
 
 
Randeinfassungen 
 
Grundsätzlich sollten Pflas-
terflächen „eingespannt“ 
werden, damit sie nicht 
seitlich ausbrechen kön-
nen. Hierzu eigenen sich 
Betonstützen, Bord- bzw. 
Rasenbordsteine oder 
auch Palisaden.  
 
 
Pflasterbett 
 
Das Pflasterbett dient da-
zu, zulässige Toleranzen 
der Pflastersteinhöhen 
auszugleichen. Die Dicke 
des Bettes sollte in verdich-
tetem Zustand 3 – 5 cm 
betragen. Aufgrund ihrer 
Wasserdurchlässigkeit sind 
ungebundene Bettungsma-
terialien, wie Sand oder ein 
Brechsand-Splitt-Gemisch 
der Körnung 0/5, am bes-
ten geeignet. Entscheidend 
ist, dass das Pflasterbett 
gleichmäßig abgezogen 
wird. Dazu eignet sich eine 
Richtlatte, die über zwei 
Stangen als Schienen ge-
führt wird.  
 
 
Verlegung 
 
Die Pflastersteine müssen 
höhen-, winkel- und flucht-
gerecht verlegt werden. 
Hilfreich dabei ist eine 
Schnur oder Richtlatte. Die 
Fugenbreite muss 3 – 5 
mm betragen. Um ein ein-
heitliches Farb- und Struk-
turbild der Gesamtfläche zu 
erreichen, sind beim Verle-
gen immer Steine aus 

mehreren Paketen und 
innerhalb der Pakete aus 
mehreren Lagen gleichzei-
tig zu verarbeiten. Acht-
ung: Steine mit sichtba-
ren Mängeln dürfen nicht 
verlegt werden!  
 
 
Fugen / Verfugung 
 
Die Fuge ist ein wichtiges 
und oft unterschätztes De-
tail einer Pflasterfläche, sie 
erfüllt wichtige bautechni-
sche Aufgaben:  
• Gleichmäßige und 

dauerhafte Übertra-
gung der statischen 
und dynamischen Las-
ten auf die angrenzen-
den Steine 

• Fixierung der Pflaster-
steine zur Vermeidung 
von horizontalen Ver-
schiebungen 

• Ausgleich der unver-
meidbaren und zuläs-
sigen Maßtoleranzen 
bezüglich der Stein-
längen und –breiten 

 
Eine vollständige Verfül-
lung der Fugen ist eine 
unabdingbare Vorausset-
zung für eine dauerhafte 
und funktionsfähige Pflas-
terfläche. Pflastersteine 
werden zum größten Teil 
mit Abstandshaltern gefer-
tigt. Diese dienen jedoch 
nicht als Ersatz für die er-
forderliche Fugenbreite von 
3 - 5 mm, der Kontakt von 
Beton zu Beton muss ver-
mieden werden! Nur so 
kann die erforderliche Elas-
tizität und das notwendige 
Tragverhalten der Fläche 
sichergestellt werden.  
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Eine weit verbreitete, aber 
falsche Annahme ist die 
Tatsache, dass bei ma-
schineller Verlegung Pflas-
tersteine nicht mit der vor-
geschriebenen Fugenbreite 
verlegt werden können. Die 
Abstandshalter der Steine 
dienen der automatischen 
Fugeneinhaltung bei dieser 
Verlegeart. Sind die Steine 
in die Verlegeklammer ein-
gespannt, wird der Raum 
zwischen den Steinen 
durch die Abstandshalter 
bestimmt. Die Abstandshal-
ter und das Entfernen der 
Verlegeklammer bewirken 
dann automatisch die Ver-
größerung der Pflasterfuge 
auf das erforderliche Maß. 
Anschließend sollten eine 
gleichmäßiger Fugenver-
lauf die Steine durch aus-
reichendes Schnüren und 
ausrichten der Steinlage 
sichergestellt werden. 
 

Als Fugenmaterial dienen 
Baustoffgemische in den 
Körnungen 0/2, 0/4 und 
0/5. Idealerweise wird für 
die Bettung und die Fugen-
füllung der gleiche Baustoff 
verwendet. Dadurch wird 
verhindert, dass z.B. Fu-
genmaterial mit geringerer 
Körnung in die Bettung 
abwandert (Filterstabilität). 
Die Fugen sollten konti-
nuierlich mit dem Verlegen 
der Pflastersteine gefüllt 
werden. Nicht gefüllte Flä-
chen dürfen nicht abgerüt-
telt werden. Vor dem Abrüt-
teln muss die Fläche unbe-
dingt gesäubert werden, 
ansonsten besteht die Ge-
fahr der Verunreinigung der 
neuen Pflasterfläche.  
 
 
Abrütteln 
 
Vor dem ersten Rüttelvor-
gang muss die Fläche tro-
cken und sauber gefegt 
sein, um Verschmutzungen 
auf der Steinoberfläche zu 
vermeiden. Als Rüttelgerät 
werden leichte Flächen-
Rüttler unter Verwendung 
einer Plattengleitvorrich-
tung (Kunststoffschürze) 
eingesetzt. Bei 6 cm dicken 
Steinen sollte ein Rüttler 
mit einem Betriebsgewicht 
von 130 kg sowie einer 
Zentrifugalkraft von etwa 
18-20 kN, bei 8-10 cm di-
cken Steinen ein Rüttler mit 
einem Gewicht von 170-
200 kg sowie einer Zentri-
fugalkraft von etwa 20-30 
kN eingesetzt werden. Der 
Rüttelvorgang erfolgt von 
den Rändern zur Mitte hin. 
Nach dem Rütteln sind die 
Fugen erneut durch Einfe-
gen von Fugenmaterial zu 

verfüllen. Achtung: Ent-
stehen beim Abrütteln an 
den Steinen helle Ränder 
oder Flecken, ist die Ar-
beit sofort zu beenden!  
Dann ist entweder das ge-
wählte Gerät überdimen-
sioniert, die Fläche nicht 
sauber abgefegt oder die 
Standfestigkeit des Ober-
baus erreicht. 
 
 
Besonderheiten bei ver-
sickerungsfähigen Pflas-
tersystemen 
 
Vor dem Einbau von versi-
ckerungsfähigen Pflaster-
systemen muss zunächst 
sichergestellt werden, dass 
der Baugrund für die Versi-
ckerung geeignet ist. Auch 
für die Bettung muss ein 
Material mit ausreichender 
Durchlässigkeit gewählt 
werden, z.B. Splitt 2/5. Zur 
Fugenfüllung dienen Splitte 
der Korngröße 1/3 oder 
2/5, sie weisen eine hohe 
Sickerfähigkeit auf. Auch 
hier ist darauf zu achten, 
dass kein Fugenmaterial in 
die Bettung einrieseln 
kann. Fugenmaterial und 
Bettungsmaterial sollten 
aus dem gleichen Mineral-
stoffgemisch bestehen. 
 

< 3 mm

FALSCH!
Abstandshalter und Stein stoßen aneinander

3 - 5 mm

RICHTIG!
Abstandshalter und Stein stoßen nicht aneinander

Sollmaß
gemäß
DIN 18318


